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Gemeinderat 
Kommission Öffentliche Dienste und 
Sicherheit 


 


 


Antrag der Kommission Öffentliche Dienste und 
Sicherheit betreffend Projektabbruch Neubau Schulhaus 
Krämeracker 


(Antrag Nr. 297a)  
Die Kommission Öffentliche Dienste und Sicherheit beantragt dem Gemeinderat, gestützt 
auf Art. 27 i.V.m. Art. 18 Abs. 2 der Gemeindeordnung vom 25. November 2007, folgenden 
Beschluss zu fassen: 
 
1. Der vorliegende Untersuchungsbericht wird genehmigt. 


2. Der Gemeinderat nimmt von den Empfehlungen der Kommission Öffentliche Dienste 
und Sicherheit zustimmend Kenntnis. 


3. Die Arbeit im Zusammenhang mit der Untersuchung betreffend Projektabbruch 
Neubau Schulhaus Krämeracker für die Kommission ist damit erledigt.  


 


Referent der Kommission Öffentliche Dienste und Sicherheit: Thomas Wüthrich 
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1. Ausgangslage 


Im Oktober 2008 hat die Primarschulpflege (PSP) das Projekt Neubau Schulhaus Krämeracker abge-
brochen. In der Folge hat die SVP-/EDU-Fraktion, seitens Rolf Denzler, mit Datum vom 17. November 
2009 beim Präsidenten des Gemeinderates einen Antrag für die Einsetzung einer Parlamentarischen 
Untersuchungskommission (PUK) gestellt. Der Gemeinderat hat den Antrag an seiner Sitzung vom 
19. Januar 2009 mit 13 : 11. Stimmen abgelehnt. Die Mitglieder des Gemeinderates haben sich aber 
klar dafür ausgesprochen, den Sachverhalt im Zusammenhang mit dem Projektabbruch durch eine 
Sachkommission zu untersuchen. Die Geschäftsleitung des Gemeinderates hat an ihrer Sitzung vom 
4. März 2009 die Kommission Öffentliche Dienste mit der Untersuchung und der Beantwortung der fol-
genden offenen Fragen beauftragt.  


 


1 Darstellung der wichtigen Projektvorgaben und allgemeinen Bestimmungen im Wettbewerbs-
programm. Übersicht der späteren Veränderungen mit Angabe der Gründe 


2 Aufzeigen der Projektorganisation mit ihrer Zusammensetzung, den Zuständigkeiten und 
Verantwortlichkeiten (Pflichtenheft), Aufzeigen von Abweichungen vom Pflichtenheft 


3 Zahlungsübersicht (Kostencontrolling) mit Auflistung, welche Zahlungen mit oder ohne Auftrag 
oder Vertrag geleistet worden sind 


4 Darstellung des Projekt- und Terminablaufes (Soll/Ist-Vergleich) 


5 Aufgaben und personelle Besetzung der Bauherrenvertretung (fachliche Unterstützung) mit 
Angaben Berufsprofil und Fachkompetenz 


6 Berichterstattung, Empfehlungen und/oder Anträge der KÖS an den Gemeinderat 


 


In der Folge hat sich die KÖS an fünf Sitzung mit dem Projektabbruch auseinander gesetzt, erstmals 
am 30. März 2009. Inzwischen hatte die Primarschulpflege bereits bei Brandenberger + Ruosch AG ein 
Audit in Auftrag gegeben. Bereits an der ersten Anhörung der Primarschulpflege hat diese informiert, 
dass sie die Verhandlungen mit dem Architekten, unter Beizug von Brandenberger + Ruosch AG, wie-
der aufgenommen habe und beabsichtige, das Vorprojekt trotzdem abzuschliessen. In der Folge hat 
die KÖS entschieden, ihre Untersuchungen auf die Geschehnisse bis und mit Projektabbruch vom Ok-
tober 2009, unter Einbezug der möglichen Varianten, zu begrenzen. Der Primarschulpflege hat die 
KÖS bis zum Abschluss der Untersuchungen einen Marschhalt empfohlen.  


Um eine unabhängige Stellungnahme zum Projektaudit und dem gesamten Sachverhalt zu erhalten, 
sowie eine Unterstützung und Begleitung für den Untersuchungsbericht, hat die Kommission Öffent-
liche Dienste und Sicherheit (gem. Art. 64, Abs. 2, Geschäftsordnung des Gemeinderates vom 17. 
März 2008) Basler + Partner AG als sachverständige Gutacher hinzugezogen.  


Im Verlauf der Beratungen hat sich gezeigt, dass nicht nur die einzelnen Fragen beantwortet werden 
können, sondern der ganze Projektablauf angeschaut werden müsse. Im weiteren weist die KÖS auf 
den Untersuchungsbericht zum Projekt Neubau Schulhaus Krämeracker hin.  
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2. Antrag 


Die Kommission Öffentliche Dienste und Sicherheit beantragt dem Gemeinderat, den vorliegenden 
Antrag betreffend Untersuchungsbericht Projektabbruch Neubau Schulhaus Krämeracker zu genehmi-
gen. 


 


GEMEINDERAT USTER 
Kommission Öffentliche Dienste und Sicherheit 


 


 


Cla Famos Kathrin Lackner 
Kommissionspräsident Parlamentssekretärin 


 


 


Beilage: 
- Untersuchungsbericht der Kommission Öffentliche Dienste und Sicherheit zum Projektabbruch 


Neubau Schulhaus Krämeracker  
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Management Summary 
 
Die Untersuchungen der Kommission öffentliche Dienste und Sicherheit (KÖS) zum 
Projekt – Neubau Schulhaus Krämeracker haben ergeben, dass eine Reihe von Grün-
den zum Abbruch des Projekts geführt hat. Die wichtigsten Ursachen für den Ab-
bruch sind in den folgenden Punkten zu sehen: 


- Mangelhafte Schulraumplanung, die als langfristige Planungsgrundlage 
ungeeignet ist. 


- Wesentliche Fehler bei der Gestaltung des Architekturwettbewerbs trotz Ver-
gabe an eine externe Stelle. Vorbehalte und Empfehlungen von dritter Seite 
wurden nicht beachtet.  


- Ständige Überarbeitung des Raumprogramms während des Projekts infolge 
des Kostendrucks und infolge der Auswirkungen der kantonalen Schulreform.  


- Ungenügendes Bauprojektmanagement, das insbesondere der relativen Uner-
fahrenheit des Architekten zuwenig Rechnung trug.  


Angesichts der Ereignisse in diesem Projekt, stellt sich grundsätzlich die Frage, ob bei 
grösseren Bauvorhaben das Bauprojektmanagement nicht per se an externe Fach-
leute vergeben werden sollte.  


Eine Weiterführung des Projekts „Das fliegende Klassenzimmer“ erachtet die KÖS in 
Anbetracht der verfahrenen Situation als nicht sinnvoll. Deshalb empfiehlt die KÖS 
einen neuen Architekturwettbewerb vorzubereiten und auszuschreiben, in dem die 
aktualisierten Zahlen aus der Schulraumplanung Eingang finden und in dem die 
Rahmenbedingungen präzis und verbindlich festgelegt sind. Für den politischen Pro-
zess muss dabei die nötige Zeit konsequent einkalkuliert werden. Der Gemeinderat 
soll seine politische Verantwortung wahrnehmen können, muss dafür aber auch um-
fassend und regelmässig informiert werden. Zur Überbrückung der Schulraumknapp-
heit sollen sinnvolle Lösungen gesucht werden, zu denen der Gemeinderat dann auch 
Hand zu bieten hat.  
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1. Auftrag 


Am 28. Oktober 2008 informiert die Primarschulpflege der Stadt Uster (PSP) die Öffentlich-
keit darüber, dass das Projekt betreffend Neubau Schulhaus Krämeracker abgebrochen und 
die Zusammenarbeit mit dem Architekten des Siegerprojekts „Das fliegende Klassenzimmer 
beendet wird. Probleme auf verschiedenen Ebenen haben zu diesem Entscheid der PSP ge-
führt.  


Die Politik will den Ursachen für den Projektabbruch aber näher auf den Grund gehen. Am 
19. Januar 2009 wird Antrag 568 von Rolf Denzler (SVP) zur Einsetzung einer Parlamentari-
schen Untersuchungskommission (PUK) im Gemeinderat mit 13 : 11 Stimmen abgelehnt. Die 
Diskussion zeigt aber, dass eine gemeinderätliche Kommission das Geschäft im Detail unter-
suchen soll.  


In der Folge betraut die Geschäftsleitung des Gemeinderates die Kommission Öffentliche 
Dienste und Sicherheit (KÖS) mit der Untersuchung. Sechs zu bearbeitende Themenbereiche 
– den Fragestellungen des PUK-Antrages entnommen – begleiten den Auftrag der KÖS. 


1. Darstellung der wichtigsten Projektvorgaben und allgemeinen Bestimmungen im 
Wettbewerbsprogramm. Übersicht der späteren Veränderungen mit Angabe der 
Gründe.  


2. Aufzeigen der Projektorganisation mit ihrer Zusammensetzung, den Zuständigkeiten 
und Verantwortlichkeiten (Pflichtenheft), Aufzeigen der Abweichungen vom Pflichten-
heft.  


3. Zahlungsübersicht (Kostencontrolling) mit Auflistung, welche Zahlungen mit oder 
ohne Auftrag oder Vertrag geleistet worden sind. 


4. Darstellung des Projekt- und Terminverlaufs (Soll/Ist-Vergleich). 
5. Aufgaben und Unterstützung der Bauherrenvertretung (fachliche Unterstützung) mit 


Angaben Berufsprofil und Fachkompetenz. 
6. Berichterstattung, Empfehlungen und/oder Anträge der KÖS an den Gemeinderat.  


 
Die KÖS stützt ihre Arbeit und ihren Bericht auf die von den involvierten Geschäftsfeldern zur 
Verfügung gestellten relevanten Unterlagen. Zudem wurden in drei Sitzungen Ende März und 
Ende April die involvierten Akteure zum Gespräch eingeladen, um ihre Sicht der Sachlage 
darlegen zu können. Schliesslich gab die Kommission der Firma Ernst Basler + Partner, Zü-
rich den Auftrag, das von der PSP in Auftrag gegebene Projektaudit zu würdigen.  


Vom Umfang des Materials und der Fragestellungen her war es der Kommission in der gege-
benen Zeit nicht möglich, in allen Fragen wirklich in die Tiefe gehen zu können. Trotzdem ist 
die Kommission überzeugt, genügend Informationen zusammengetragen, gesichtet und be-
wertet zu haben, um sich eine Meinung bilden und eine gut fundierte Empfehlung abgeben 
zu können.   
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2. Fragestellungen 


Für die Beantwortung der Fragen stützt sich die KÖS insbesonders auf das von Brandenber-
ger + Ruosch (B+R) durchgeführte Projektaudit sowie auf die von der KÖS in Auftrag gege-
bene Würdigung des Audits durch Ernst Basler + Partner (EBP). Was die Erkenntnisse in den 
Bereichen Projektablauf, Organisation, Information und Kosten betrifft stimmen die beiden 
Bericht im Grundsatz überein. Folglich geht die KÖS davon aus, dass die in den Berichten 
gemachten Feststellungen und Empfehlungen fachlich fundiert und korrekt sind. Die KÖS 
erlaubt sich im vorliegenden Bericht nicht noch einmal alles aufzunehmen, sondern verweist 
auf die beiden Berichte, die dem Parlament zugänglich gemacht werden sollen.  


2.1. Darstellung der wichtigsten Projektvorgaben und allgemeinen 
Bestimmungen im Wettbewerbsprogramm –  
Übersicht der späteren Veränderungen mit Angaben der Gründe.  


Ausgangspunkt des Projekts ist ein Raumprogramm, das als wichtigsten Teil 9 Klassen-
zimmer vorsah, 6 für die Primarschule, 3 für die Oberstufe. Im Hinblick auf die Wettbe-
werbsausschreibung werden drei weitere Klassenzimmer in das Raumprogramm aufgenom-
men. Und in einem dritten Schritt findet noch die Ausbau-Option um weitere drei Klassen-
zimmer Aufnahme ins Projekt. Nur schon diese Veränderungen führen dazu, dass bezüglich 
der Baukosten zusätzlich Verwirrung erzeugt wird. Bei den zahlreichen Kostendiskussionen 
und den damit einhergehenden Kostenvergleichen scheint mindestens zu Beginn nicht ganz 
klar zu sein, auf welche Ausgangslage sich die verschiedenen Einschätzungen beziehen.  


Dass die PSP im Laufe des Projekts zunehmend mehr Schulraum geltend gemacht hat, kann 
nicht nur mit den sich laufend verändernden Rahmenbedingungen – Stichwort Schulrefor-
men – erklärt werden. Vielmehr müssen solche Entwicklungen vorausschauend erkannt wer-
den und unmittelbar in die Schulraumplanung einfliessen. Dass die Aktualisierung dieser 
Daten ungenügend ist, zeigt nur schon die Weisung für den Projektierungskredit zu Handen 
des Gemeinderats. Die darin präsentierten Zahlen beinhalten die Auswirkungen aus den 
Entwicklungsgebieten Looren, Hohfuren, Eschenbühl und Rüti nicht.  


B+R halten fest, dass eine Schulraumstrategie, welche die mutmasslichen Entwicklungen von 
Uster auf die nächsten 10 – 15 Jahre prognostiziert, unbedingt zu erstellen, periodisch zu 
überprüfen und wo notwendig zu überarbeiten oder zu detaillieren ist.1) Mutmassliche Ent-
wicklungen zu verfolgen, meint nicht nur, die Geburtenzahlen im Auge zu behalten, sondern 
auch bauliche Entwicklungen auf dem Stadtgebiet. Vor allem ist aber auch den sich laufend 
verändernden (schul-)politischen Rahmenbedingungen und gesellschaftliche Entwicklungen – 
z.B. Wunsch nach einer Tagesschule – Rechnung zu tragen.  


Ernst Basler + Partner empfehlen, dass sich das Raumprogramm auf eine mittel- und lang-
fristige Schulraumplanung beziehen soll. Entsprechend werden parallel die Bedarfsermittlung, 
das Raumprogramm mit Raumstrukturen und die Standort- und baurechtlichen Abklärungen 
durchgeführt. Diese Grundlagen sollen in einer Machbarkeitsstudie mit Grobkostenrechnung 
zusammengeführt und überprüft werden.  


Zentral beim Entwicklungsprozess ist die Erarbeitung und Verabschiedung des Raumpro-
gramms mit allen Anspruchsgruppen – Lehrerschaft, Schulleitung, PSP – in den verschiede-


                                                
1)  Brandenberger + Ruosch, Audit Krämeracker, p. 3.  
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nen Projektphasen, d.h. in der Grundlagenerarbeitung, nach dem Wettbewerb und als 
Grundlagendefinition für die Projektierung.2)  


2.2. Aufzeigen der Projektorganisation   
Zusammensetzung, Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten 
(Pflichtenheft),   
Aufzeigen von Abweichungen vom Pflichtenheft.  


Diesem Auftrag konnte von der KÖS nicht in diesem Detaillierungsgrad nachgegangen wer-
den. Dazu reichten die zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht aus. Zudem scheint die 
Darstellung der Geschichte aufzuzeigen, wo wichtige Defizite auszumachen sind. In den bei-
den zu Rate gezogenen Berichten werden folgende Feststellungen und Empfehlungen ge-
macht.  


B+R halten fest, dass für das Projekt weder ein Projektorganigramm (Seite Bauherr) noch 
ein Projekthandbuch vorhanden ist. Dem Geschäftsfeld Liegenschaften der zuständigen Ab-
teilung Finanzen sind diese Mängel bekannt und es wird eingeräumt, dass das Risikomana-
gement und die Steuerung verbessert werden müssen.3) Es wäre gemäss Dienstleistungs-
vereinbarung zwischen PSP und dem GF Liegenschaften Aufgabe des letzteren gewesen, ein 
Projektorganigramm aufzustellen. Ebenso ist es die Aufgabe der Bauherrenvertretung, ein 
Projekthandbuch aufzubauen respektive aufbauen zu lassen. Inhalt eines Projekthandbuchs 
ist: 


- die Aufgaben, Pflichten und Kompetenzen der einzelnen Stellen der Projektorgani-
sation zu definieren.  


- die wichtigsten Abläufe wie Projekt- und Plangenehmigung, Kreditbewilligung, 
Projektänderung, Rechnungsablauf etc. festzuhalten.  


- das Sitzungswesen aufzubauen (Sitzungsstruktur: Projektausschuss-Sitzung oder 
Projektleiter-Sitzung) und  


- die aktuellen Adresslisten zu erstellen.  
Die ungenügende Organisation zeigt sich in der schwierigen Zusammenarbeit zwischen Bau-
herrrschaft und Architekt. Die Entscheide des PA werden nicht oder nur schleppend umge-
setzt. Der Architekt seinerseits kritisiert, dass die Planung dadurch erschwert wird, dass die 
„Bestellung laufend geändert wurde“.4) Einzelne Entscheide des PA sind seiner Meinung nach 
nicht ausreichend diskutiert und wurden ihm nur per Protokoll mitgeteilt bzw. waren für ihn 
unklar. Die Situation im Projekt ist denn auch eine logistische Konsequenz angesichts des 
fehlenden Projektorganigramms, der fehlenden Projektleiter-Sitzung etc.5) Zudem ist auf-
grund der vorliegenden Korrespondenz unschwer zu erkennen, dass das eher wenig koordi-
nierte, teilweise ausgesprochen emotionale und sehr situative Vorgehen sowie das Fehlen 
einer klaren Ablaufstruktur gerade im Rahmen der Vertragsverhandlungen und bei Vorliegen 
von Differenzen einem konstruktiven Zusammenwirken nicht zuträglich war.6) 


                                                
2) Ernst Basler + Partner, Projekt Schulhaus Krämeracker, Unabhängige Stellungnahme zum Projektaudit und 


zum weiteren Vorgehen, Zürich, 29. Mai 2009, p. 8. (Vgl die ablehnende Haltung der Lehrerschaft zu den 
Glasinnenwänden bei den Klassenzimmern).  


3) KÖS, Protokoll der Sitzung vom 30. März 2009, p. 289. 
4) KÖS, Protokoll der Sitzung vom 27. April 2009, p. 299.  
5) B+R, a.a.O., p. 10 f. 
6) EBP, a.a.O., p 6. 
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EBP ergänzen, dass ein zentrales Element der Projektführung die Erstellung der Projektdefi-
nition ist. Sie dient in allen Projektzwischenschritten wiederkehrend als Bezugsgrösse und 
Richtschnur. Vorliegend wäre namentlich festzuhalten gewesen, wie der Landpreis in den 
Gebäudeinvestitionskosten einzusetzen ist und wie die Berechnung der Gesamtgebäude-
kosten erfolgt. Auf diese Weise hätte sichergestellt werden können, dass die involvierten 
Behörden, der Architekt und die Kostenplaner eine einheitliche Auffassung von den Kosten-
modalitäten haben.7)  


Für die KÖS stellt sich grundsätzlich die Frage, ob es für die Stadt Uster nicht sinnvoll wäre, 
grössere Projekte per se von externen Baumanagement-Fachleuten leiten zu lassen. Dies 
gerade weil das GF Liegenschaften zuwenig auf Problemfälle ausgerichtet ist. Die zuständige 
Projektleiterin hat ja bereits 2007 darauf hingewiesen, dass sie angesichts des überdurch-
schnittlichen Steuerungsaufwandes der Planer und in ihrer Doppelrolle als Projektleiterin und 
Bauherrenvertretung „überbelegt“ sei. Externe Fachleute wären in solchen Situationen unter 
Umständen handlungsfähiger.  


2.3. Zahlungsübersicht (Kostencontrolling)  
Auflistung, welche Zahlungen mit oder ohne Auftrag oder Vertrag 
geleistet wurden.   


Die KÖS hat anhand von Unterlagen von B+R die Kostenkontrolle unter die Lupe genommen, 
dabei aber keine der Fragen entsprechenden Unregelmässigkeiten festgestellt. Ausser dem 
Umstand selbstverständlich, dass mit dem Architekten bis zum Projektabbruch kein Vertrag 
unterzeichnet werden konnte (siehe unten). Doch die effektiv geleisteten Zahlungen sind 
nach Ansicht der KÖS auch nicht wirklich das Problem des „Falls Krämeracker“. Vielmehr ist 
der sich ständig ändernde Kostenrahmen der zentrale Unruheherd. Schon beim Wettbewerb 
wurde trotz entsprechender Intervention des SR zuwenig auf die tatsächlich zu erwartenden 
Kosten eingegangen.  


Im Rahmen der Projektdefinition und der Machbarkeitsstudie als Grundlage für den Projekt-
wettbewerb müssen die zu erwartenden Investitionskosten mit Kennwerten abgeschätzt 
werden. In dieser Phase ist der Vergleich mit Kennzahlen von anderen Projekten eine wich-
tige Kenngrösse, was aber voraussetzt, dass über die Grundlagen dieser Projekte und über 
die Vergleichbarkeit Klarheit herrscht.  


Während dem Projektwettbewerb wurden die Projektbeiträge der 2. Stufe mit dem Zweck 
der Vergleichbarkeit der Projekteingaben von einem unabhängigen Kostenplaner überprüft 
und gegenüber gestellt. Diese Kosteninformation hätte in den Entscheidungsprozess der 
Wettbewerbsjury einbezogen werden müssen.  


Gleichzeitig müssen die Kostenüberprüfung aus dem Wettbewerb den ermittelten Grobkosten 
aus der Projektdefinition und der Machbarkeitsüberprüfung gegenübergestellt und Rück-
schlüsse gezogen werden. Mit dem Entscheid für einen Projektvorschlag muss auch eine 
Aussage zum Umgang mit den Kosten für den weiteren Projektverlauf gemacht werden.8)  


Beim Projektierungskredit sind ebenfalls Mechanismen zu Tage getreten, die einem erfolgrei-
chen Projekt abträglich sind. Der Antrag der PSP für die Bewilligung des Kredits basierte auf 
einem Kostendach der Gesamtbaukosten von 25 Mio. Franken. Die Grundlage für diesen 


                                                
7) EBP, a.a.O., p. 7  
8) EBP, a.a.O., p. 9 
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Antrag bildete jedoch eine Kostenschätzung von ursprünglich 25,8 Mio. Franken, projekt-
optimiert auf 25 Mio. Franken, mit einer Genauigkeit von +/- 15%. Zu diesem Projektstand 
darf nicht von einem Kostendach gesprochen werden. Zudem hätte geklärt werden müssen, 
ob die mutmassliche Indexteuerung im Kostendach enthalten ist oder nicht. Die Reduktion 
der Gesamtbaukosten um 2 Mio. Franken durch den GR ist eine Ursache der gescheiterten 
Vertragsverhandlungen mit dem Architekten. Denn dem Gemeinderats-beschluss ist nicht zu 
entnehmen wie und weshalb die Herabsetzung der Gesamtbaukosten um 2 Mio. Fr. erreicht 
werden soll. Erschwerend kommt hinzu, dass die Modalitäten der Berechnung der Gesamt-
baukosten im Antrag für den Projektierungskredit und im Beschluss des GR nicht überein-
stimmen. In der Folge versuchte die Bauherrschaft, die Kostenverantwortung über das 
Kostendach von 23 Mio. Franken auf den Architekten zu überbinden.9) Richtig wäre gewesen, 
das neue Kostendach als Kostenziel der Planungsphase zu definieren und das Projekt durch 
die Projektleitung Bauherr in diese Richtung zu steuern. In diesem Zusammenhang wäre 
auch das Projekthandbuch nützlich gewesen. Dort kann der generelle Ablauf einer Projekt-
änderung definiert werden. Und während der Projektbearbeitung müssen Projektänderungen 
auf Kosten und Termine geprüft werden, bevor sie bewilligt werden.  


Die Entwicklungen zeigen auch, dass vor Beginn der Planungsarbeiten ein unterzeichneter 
Vertrag vorliegen muss. Es kann nicht sein, dass man mit einem Beauftragten mehrere 
Monate ohne Vertrag arbeitet.  


2.4. Darstellung des Projekt- und Terminablaufes (Soll / Ist-Vergleich)   


Die wichtigsten Eckpunkte wurden in der umfassenden Darstellung bereits gewürdigt. Noch 
detaillierter soll darauf nicht eingegangen werden. Klar ist, dass die Kostendiskussion das 
ganze Projekt um Monate verzögert hat, so dass der Bezugstermin immer weiter hinausge-
schoben werden musste.  


Begünstigt wurden Verzögerungen auch dadurch, dass der Austausch unter den Projektbe-
teiligten wiederholt der erforderlichen Verbindlichkeit und Präzision entbehrte. Dadurch hat 
sich anstatt der anzustrebenden Übereinstimmung eine stetige Steigerung der Diskrepanzen 
und folglich auch des Misstrauens ergeben.  


Verbessern lässt sich die Situation durch konsequenteres Protokollieren mit den entspre-
chenden Spalten Was, Wer und Wann. Entscheide müssen einwandfrei herbeigeführt werden 
und danach unmissverständlich kommuniziert und protokolliert werden.  


                                                
9) B+R, a.a.O. p.12 
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2.5. Aufgaben und personelle Besetzung der Bauherrenvertretung  
Angaben Berufsprofil und Fachkompetenz  


Die Fachkompetenz der involvierten Personen auf Bauherrenseite wurde wenig thematisiert, 
und in den Unterlagen sind kaum Hinweise zu erkennen, welche die Fachkompetenz von 
einzelnen Personen in Frage stellt. Die Projektleiterinnen des GF Liegenschaften sind ausge-
bildete Architektinnen und aus fachlicher Sicht für diese Aufgabe ausreichend gerüstet. Auf 
Seiten der PSP-Vertretung wäre eine Stärkung des Bau-Know-how allerdings wünschenswert. 
Ob dies die personellen Voraussetzungen erlauben, bleibt im Moment offen. Der Architekt 
hingegen wurde von Bauherrenseite oft mit scharfer Kritik bedacht. Er benötigte seine Zeit 
bis er die angeregte Unterstützung tatsächlich auch in Anspruch nahm (Kostenplaner, Archi-
tekt). Es ist ein Fehler, dass aus den Wettbewerbsbestimmungen der Passus gestrichen 
wurde, der es der Bauherrschaft erlaubt hätte, im Bedarfsfall eine ARGE vorzuschreiben.  
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3. Empfehlungen und Anregungen der KÖS  


Aufgrund der Erkenntnisse aus dem Bericht und der daran anschliessenden, ausgiebigen 
Diskussionen innerhalb der KÖS verabschiedet die Kommissionen folgende Empfehlungen 
einstimmig.  


• Die Schulraumplanung ist alle Schulstufen übergreifend dringend zu professionali-sie-
ren und von geeigneter externer Stelle auf ihre Tauglichkeit überprüfen zu lassen. Als 
zentrales Planungsinstrument ist sie gemäss den Empfehlungen von Ernst Basler + 
Partner (EBP) auszugestalten.10) Die Schulraumplanung muss transparent und 
laufend aktualisiert sein. Es darf nicht vorkommen, dass ein Projekt mit veralteten 
Planungsgrundlagen in Angriff genommen oder der Gemeinderat nicht mit aufdatier-
tem Zahlenmaterial bedient wird. Erst wenn die Daten auf dem neuesten Stand sind, 
kann mit der konkreten Planung oder der Wettbewerbsausschreibung begonnen 
werden.  


e gleichen Zielsetzungen 
gelten für die Ausschreibung von Architekturwettbewerben.  


quent einzukalkulieren. Terminbedingte Zugzwänge dürfen nicht mehr auftre-
ten.  


                                               


• Das Projektmanagement für öffentliche Bauten in der Stadt Uster wird gemäss den 
Empfehlungen von B+R wie auch von EBP professionalisiert, insbesondere was die 
bisher mangelhafte Projektorganisation und die fehlenden Projekthandbücher be-
trifft.11) Für grössere Bauvorhaben der Stadt Uster empfiehlt die KÖS zu prüfen, ob 
grundsätzlich eine externe Projektleitung einzuschalten ist. Di


• Werden diese Vorgaben eingehalten und wird diesbezüglich professionelle Arbeit ge-
leistet, versteht es sich von selbst, dass für die politischen Prozesse die nötige Zeit 
zur Verfügung steht. In der Projektplanung ist die politische Entscheidungsfindung 
konse


 
10) „Die Erarbeitung eines Raumprogramms sollte sich auf eine mittel- und langfristige Schulraumplanung 


beziehen. Entsprechend werden parallel die Bedarfsermittlung, das Raumprogramm mit Raumstrukturen und 
die Standort- und baurechtlichen Abklärungen durchgeführt. Diese Grundlagen sollen in einer 
Machbarkeitsüberprüfung mit Grobkostenberechnung zusammengeführt und überprüft werden. Zentral beim 
Entwicklungsprozess ist die Erarbeitung und Verabschiedung des Raumprogramms mit allen Betroffenen 
(Lehrer, Schulleitung, Schulpflege, etc.) in den verschiedenen Projektphasen, d.h. in der 
Grundlagenerarbeitung des Wettbewerbsverfahrens, nach dem Wettbewerb und als Grundlagendefinition für 
die Projektierung.“ 


 Ein typischer Ablauf zur Festlegung des Raumprogramms und zur Klärung der Machbarkeit gemäss EBP ist im 
Anhang aufskizziert.   
EBP, a.a.O., p. 8. 


11) „Die Dokumentation und das Festschreiben der Grundsätze der Zusammenarbeit aller am Projekt Beteiligter 
ist auch aus unserer Sicht zentral. Einigkeit in diesen Punkten ist eine unverzichtbare Grundlage für die 
Vertrauensbildung zwischen den Partnern. [...] Parallel zur Erstellung des Projekthandbuches ist die Erstellung 
einer Projektdefinition aus unserer Sicht ein weiteres zentrales Element der Projektführung. Diese ist aus dem 
Pflichtenheft Wettbewerb weiterzuentwickeln. Es werden darin die wichtigsten Eckpunkte, welche für die 
Umsetzung der Interessen der Bauherrschaft relevant sind, mit einer präzisen Bedürfnisformulierung, der 
Festlegung von Standards, Meilensteinen in Bezug auf die Terminplanung, die Leistungsumschreibung und die 
Vorstellungen zum Kostenrahmen festgehalten. Die Projektdefinition dient in allen Projektzwischenschritten 
wiederkehrend als Bezugsgrösse und Richtschnur.“   
EPB, a.a.O., p. 6. 
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• Bei Wettbewerbsausschreibungen wird dem Kostenfaktor grössere Aufmerksamkeit 
geschenkt. Das von EBP dargestellte Vorgehen scheint der KÖS richtig und sinnvoll.12) 
Auch B+R weisen darauf hin, dass zum gewählten Wettbewerbsverfahren noch zahl-
reiche Alternativen in Betracht gezogen werden können.  


• Bezüglich Weiterführung des Projekts „Das fliegende Klassenzimmer“ teilt die KÖS die 
Ansicht der PSP und von B+R nicht. Die KÖS plädiert vielmehr für einen definitiven 
und vollständigen Abbruch des Projekts. Gemäss B+R käme ein Abbruch mit an-
schliessender Neuausschreibung eines Wettbewerbs in etwa gleich teuer, wie wenn 
das Vorprojekt noch fertig gestellt würde. Allerdings ist niemandem ganz klar, ob und 
in welcher Höhe Schadenersatzforderungen auf die PSP zukämen. Wie dem auch sei, 
aufgrund der verfahrenen Situation erscheint der KÖS eine Weiterführung des Pro-
jekts nicht sinnvoll wie auch wenig Erfolg versprechend. Die Zusammenarbeit mit 
dem Architekten hat die PSP im November 2008 ja unmissverständlich abgebrochen. 
Die KÖS ist darum hinsichtlich der weiteren Zusammenarbeit wenig zuversichtlich. 
Zuviele persönliche Verletzungen und zuviel Vertrauensverlust in den letzten Monaten 
lassen eine erspriessliche Zusammenarbeit eher unwahrscheinlich erscheinen.  


Für einen Neuanfang spricht jedoch insbesondere, dass eine professionelle, aktuali-
sierte Schulraumplanung gemäss den Empfehlungen von B+R und EBP in den Bau 
des neuen Schulhauses einfliessen muss. Das heisst, die aktuellen Rahmenbedingun-
gen und der daraus resultierende Raumbedarf müssen von Beginn weg in die Wett-
bewerbsausschreibung Eingang finden. Dass ein bereits bestehendes Projekt nicht 
einfach geänderten Rahmenbedingungen angepasst werden kann, zeigt das Beispiel 
des „Fliegenden Klassenzimmers“ eindrücklich.  


So entspricht den auch das aktuelle Projekt nicht mehr dem Siegerprojekt. Während 
der Planungsphase ging zuviel qualitative Substanz dessen verloren, was das Sieger-
projekt so einzigartig machte. Darum sind eine nochmalige Verzögerung und ein 
Projektabbruch einem 25 Mio. Franken teuren Kompromiss vorzuziehen. 


• Bis zur Einweihung des neuen Schulhauses sind sinnvolle und kreative Über-
brückungslösungen zu finden.  


                                                
12) Im Kapitel 3.2.3. mit dem Titel „Festlegung und Überprüfung der Investitionskosten“ empfehlen EBP eine 


bestimmte Vorgehensweise bei Architekturwettbewerben.   
„Im Rahmen der Projektdefinition und der Machbarkeitsüberprüfung als Grundlage für den Projektwettbewerb 
müssen die zu erwartenden Investitionskosten mit Kennwerten abgeschätzt werden. In dieser Phase ist der 
Vergleich mit Kennzahlen von anderen Projekten eine wichtige Kenngrösse, was aber voraussetzt, dass über 
die Grundlagen dieser Projekte und über die Vergleichbarkeit Klarheit herrscht, Während dem 
Projektwettbewerb wurden die Projektbeiträge der 2. Stufe mit dem Zweck der Vergleichbarkeit der 
Projekteingaben von einem unabhängigen Kostenplaner überprüft und gegenüber gestellt. Diese 
Kosteninformation hätte in den Entscheidungsprozess der Wettbewerbsjury einbezogen werden müssen. Die 
Jury entscheidet sich also bewusst für ein günstiges oder eher aufwändiges Projekt. Gleichzeitig müssen die 
Kostenüberprüfung aus dem Wettbewerb den ermittelten Grobkosten aus der Projektdefinition und der 
Machbarkeitsüberprüfung gegenübergestellt und Rückschlüsse gezogen werden. Mit dem Entscheid für einen 
Projektvorschlag muss auch eine Aussage zum Umgang mit den Kosten für den weiteren Projektverlauf 
gemacht werden.  
EBP, a.a.O., p. 9 
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• Der Gemeinderat ist bezüglich der Kostenberechnungen im Rahmen von Bauprozes-
sen sowie betreffend der üblichen Kostentoleranzen im Verlauf des Planungsprozes-
ses weiterzubilden. 


• Weisungen für Bauprojekte sind durch die antragsstellenden Behörden so transparent 
wie möglich aufzubereiten. Dies ermöglicht es dem Gemeinderat, fundiert eingreifen 
zu können und inskünftig auf lineare Kredit-Kürzungen ohne Angaben, wie diese um-
gesetzt werden können, zu verzichten. 


 


(tw/22.6.09) 
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4. Anhang 


Vorgehen Projektentwicklung gemäss EBP, a.a.O. p. 8.  
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